
Zur attisclren Phratrien- und Geschlechterverfassnng.

Im Corpus inscriptionum Atticarum 11 2 ist unter Nr. 84lb

eine der wenigen uns erhaltenen PhratrieninschriftetJ publicirtj
dieselbe ist auf der Stätte des alten Gaues Dekeleia gefunden und
fast gleichzeitig im 2. Hefte der 3. Serie der 'E<pllIlEpie; apXalo­
AOllKn verijffentlicht worden.

Sie enthält unter der Ueberschrift AlOe; ~paTplou zunächst
eine Bestimmung über die Gaben, welche dem Priester gelegentlich
der für die Einführung der Kinder in die Phratrie vorgesohriebenen
Opfer zu entrichten sind, wodurch die diesbezüglichen Angaben
des Pollux Über Opfer fur Knaben und Mädchen (VIII 107), wie
Köhler bemerkt hat, bestätigt werden, und knüpft daran einen
Phratrienbeschluss mit den einleitenden Worten: TubE •{fbofev
TOle; <ppaTEpO"l E1lt <J>OPlllWVOe; apxoVTOe; 'A911valO1e; (01. 96/1,
= 396/5) <ppaTptapxoUVTOC; bE TIllvTlXKAEOUe; tf mou. Ueber
Antrag eines Hierokles wird beschlossen, dass in Betreff aller
derjenigen, welche nooh nioht naoh dem Gesetze der Demotioniden
cliadikasirt worden seien (onoO"ol Ilnnw ~tEblKa.O"eTJO"lXV KaT&. TOV
VOIlOV TOV ATJIlOTlWvtbwv), die Phrateren sofort die Diadikasie
vornehmen sollten duroh Wegnahme der Stimmsteine vom Altar.
Von wem es sich aber ergebe, dass er, ohne Phrater zu sein;
eingeführt wurde, dessen Namen solle der Phratriarch und der
PrIester EK TOU TpallllaTEIou TOU EV ~111l0T1WVlbwv Kai TOU av­
TlTP&qlOU ausstreiohen und der Einführende solle in eine Geld­
busse verfallt werden. Die Diadikasie soll immer in demjenigen
Jahre, welches der Opferung des KOUpEtOY, des Einführungsopfers
fÜl' die männlichen Mitglieder der Phratrie, unmittelbar folgt, an
der Kureotis der Apaturien stattfinden. Doch stehe es jedem
Verurtheilten frei, an die Gesammtheit der Demotioniden zu
appelliren, in welchem Falle das Haus der Dekeleier fünf vom
Phratriarchen und Priester zu vereidigende Synegoren zu bestellen
habe. Es folgt dann eine Strafbestimmung für den zum zweiten
Male Verurtheilten und die Vorschrift, dass vom Jahre des
Phormion an der Phratriarch in jedem Jahre die Abstimmung
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darüber einzuleiten habe, wer in dem betreffenden Jahre diadi­
kasrrt werden solle.

Es ist zunäohst klar, dass dieser Phratrienbesohluss in einem
gewissen Zusammenhange mit dem unter dem Arohon Euklides ge­
gebenen Gesetze steht, dass in Zukunft nur den beidel'seits von bür­
gerliohen Eltern Abstammenden das attische Bürgel'recht zukommen
solle; denn das Bürgerrevisionsgesetz des Al'istophon unter Euklid,
welches diese Bestimmungen in. der angegebenen Weise verschärfte,
fallt 7 bis 8, Jahre die rigorosen Bestimmungen der Phratrie
in unserer Insohrift, welohe die Einführung um1 Einsohreibung
in das Grammateion an wiederholte Abstimmungen knüpfen und,
wie aus dem angegebenen Zusammenhange hervorgeht, im Jahre
des Phormion zum ersten Male getroffen wurden, Hatte nun
dieser Phratrienbesohluss seinen Grund in der Versohärfung deI'
Staatsgesetze über das Bürgerreoht1, so kann man voraussetzen,

1 Dass etwa zu Beginn des 4, Jahrhunderts auch sonst nooh ver­
schärfte Massregeln hinsichtlich des BiirgerrMhtes' getroffen wurden,
mag folgende Erwägung lehren, Es ist eine bekannte Thatsache, dass
bei der Verleihung des attischen Bürgerreehtes an Fremde allSSeI'
der gewöhnlichen Abstimmung' in der Volksversammlung Doch eille
zweite geheime von 6000 Athenern stattfinden musste. Verbürgt ist
dies durch die bekannte SteHe in der Rede gegen Neaera und durch
die ständige Formel in den inschriftlich erhaltenen attischen Biirger­
rechtsdiplomen , durch welche die Prytanen angewiesen werden, die
zweite Abstimmung einzuleiten (TflV bE 'IIlltpOV boOvru Tout; rrpuTtiV€I(;
KTA.). Sieht man nun von CIA I 59, der bekannten Belobungsinschrift
für Thrasybul, den Mörder des Phrynichos, ab, welohe in ihrem Zusatz­
antrage rur uns das einzige Bürgerrechtsdiplom der voreuklidischen
Zeit darstellt, jedoch nur auszugsweise und olme für die zu beriihrende
Frage einen Schluss zu gestatten, so ist das älteste uns erhaltene Bürger­
rechtsdiplom ein jüngst gefundenes, welches in der 'Etpll~\€pil; dpXmo­
AOTtl<fl (1tE.p. TpfTl'l, 'rE.OX. a, no. 10 p. 38) publicirt ist und sehr bald
nach Euklid fallt (Der Gebrauch von 0 und E. in der Geltung von ou
und EI hat sich nooh erhalten). Und in dieser Inscbrift fehlt merk­
würdiger Weise die Formel boOvm 'rf)v lJIiltpov K'rA.; unmittelbar an die
Verleibungsformel 'A8'fJvai01Jl; E.iv(u schliesst sich die Formel, durch
welche die Wahl von Phyle, Demos und Phratrie gestattet wird, und
unmittelbar hieran die Aufschreibungsordre. Man wird daner nicht
fehlgehen, wenn man annimmt, dass die geheime Abstimmung
von 6000 Athenern bei Bürgerrechtsverleihungen erst naoh der Zeit
dieser Inschrift - also nicht früher als zu Beginn 4. Jahrhunderts

eingeführt wurde. Als terminus ante quem für die Einführung dieser
zweiten Abstimmung mag das 'Jahr 369, in welohes die Insahrift CIA
11 51 fällt, gelten.
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dass er nieht vereinzelt geblieben ist, sondern auch andere Phra.­
trien gleiche oder ähnliche Bestimmungen getroffen haben, und
unter dieser Voraussetzung gewinnt unsere Insohrift eine grössere
Bedeutung, sie wird symptomatiseh für einen gewissen Reohtszu­
stand jener Zeit.

Schwieriger aber als die Eruirung der Ursaohe dieses Be­
schlusses ist das Verständniss der einzelnen Bestimmungen. Die
Diadikasie, d. i. wenn wir den Namen der analogen Einriohtung
in den Demen dafür einsetzen wollen die Diapsephisis soll
nach dem Gesetze der Demotioniden vorgenommen werden. Diese
können offenbar nur eine Phratrie oder ein Gesohleoht sein;
wenn aber, wie Kumanudis meint, eine Phratrie, wie ist es zu
erklären, dass für den Fall, als die Phrateren über den Einzu­
führenden in abweisendem Sinne gestimmt habell, die AppeUa­
tion an eben dieselben Demolioniden, also wieder an die Phrateren
gestattet sein soll (Z. 30), dass die Appellinstanz sich in nichts
von der ersten unterscheidet? Sind aber die'Demotioniden ein
Geschleoht, mit welchem Rechte kann der Phratriaroh die Aus­
lösohung der Namen aus dem Album der Demotioniden vornehmen
und die aus ihnen gewählten Synegoren vereidigen? Und- in wie
ferne kann ein Gesohleoht Appellinstanz für eine ~hratrie in einer
Saohe sein, in weloher der Phratrie eine wichtige staatliche Fnnction
obliegt, die Wahrung des Bürgerreohtes bis zum Zeitpunkt der
Eintragung in den Demos, während dem Geschlechte keine solche
staatliohe Competenz zusteht und es überhaupt für das Bl\rgerreoht
irrelevant ist? Welche dieser beiden Schwierigkeiten kann be­
seitigt werden, oder mit anderen Worten: sind die Demotioniden
ein Geschleoht oder eine Phratrie?

Was zunächst den Modus anbelangt, eine Diadikasie naoh
der Einführung der Kinder vorzunehmen, sO besitzen wir dafür
einen klassisohen Beleg, der a.ber ganz gleich für das Geschleoht
wie für die Phrab-ie beweisend ist, in der Rede d 'S Isaeus von der
Erbsohaft des Apollodor. Dort heisst es §.15 f.: KaI ~Tr€t~:rrl

eeWrJ1A1a ~V,· ~lalE IAE eTrI TOUe;; ßWIAOue;; Eie;; TOUe;; T€VVJ1Tae;; TE
KaI eppaTOpae;;. ecrn b' aUTOle;; VOJjoe;; ö aunlC;; Mv T€ TtVlX epucrEt
TETovom Eicrall;l ne;;, Mv TE TrOlllTOV, ~mTl9€VlXt TrtcrTlV KlXTlI TWV
l€PWV ~ IAflV Mi &crTijC;; dcrCtTEtV KlXt TETovom op8wc;; Kat TOV ÖTrCtp­
XOVTlX epucru Kat TOV TrOlllTOv. TrmJ1crlXvToC;; bE TOD dcrCtTOVTOc;
mDm IAllbEV ~TTOV bllX\jJl1eplLEcrgeu KaI TOUe;; <XAAOUt;, KUV MEg
TOT' dc;; 1'0 KOlVOV TPUlAlAllTElOV ETlpaepEtV, TrPOT€POV bE. /-1n .•.. 1'00
V0/-10U ~)l1 oihwe;; EXOVTOt; Kat TWV eppaTopWVTE Kat TEVVl1TWV
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€K€tVqJ OUK am<iTOuvTWV ... €TTPu<poU<il Il€ €1<'; TO KOlVOV ypalllla-
T€iov qJTjq)l<iall€VOl naVT€~. .

Geschlecht und Phratrie des Apoliodor haben also das Gesetz
gehabt, dass über die Einfuhrung eines wirldichen oder Acloptiy­
kindes durch Diapsepbisis zu entschoiden sei. Da nun die Rede
um 357-353 v. Obr. gehalten ist und der Spreoher Thrasyllos,
um dessen Einführung in Gesohleoht und Phratrie des Apollodor
es sioh handelt, zur Zeit der Rede ein erwachsener Mann ist,
seine Einführung also ohne Zwang in eine Zeit, die der Rede
um zwanzig Jahre vorauslag, verlegt werden kann, so müssen
wir annehmen, dass jenes Phratrien- und Gescblechtagesetz in
den Siebziger Jahren dea 4. Jahrhunderts in Geltung war. Will
man auch auf den Wortlaut der Stelle Gewicht legen, so muss
man die Giltigkeit des Gesetzes auch fUr die Zeit der Rede
selbst statuiren.

Einen weiteren Beleg für solche Abstimmungen in der Phratrie
besitzen wir in der bekannten Stelle der demostheniachen Ma­
kartatea § 82 (p. 1078), wo es heisst: Kat (>TE €1<inTETO, 01. IlE.V
UAAOl <pPClT€pe.c,; KpußbTjV E<P€POV TiJV qJfl<pov, OlrrO<it bE. MllKUP­
TllTOc,; q>aVEP4 ri,l qJJ1<PqJ €qJll<Pt<iaTO 6p9wc,; El<iaTE<i8m EUßOUA{blJ
utOV TOV naiba TOUTOV{ . .• Vgl. auch ibo § 14 (p. 1054).
Freilich muss auch erwähnt werden, dass die um die Erbschaft
des Hagnias streitenden Parteien, soweit sie in männlicher Linie
von Buselos, dem Vater des Hagnias, abstammen, daher auch
Makartatos, der nach der eben citirten Stelle offen in der Phratrie
abstimmte, sämmtlich aus dem Demos Oion sind, dass aber auch
der Phratriarch unserer Inschrift aus Oion ist, die Identität der
Phratrle des Buselos mit der der Insc,hr~ft also nicht ausge­
schlossen wäre.

Fragen wir uns nun im Hinblick auf die einem bei der
Diadikasie Abgewiesenen in unserer Inschrift eingeräumte Appella­
tion, welches Mittel sonst zu Gebote stand, um die Verweigerung

.der Aufnahme rüokgängig zu machen, so :linden wir, dass dagegen
eine Klage zulässig war. In der Rede gegen Neaera p. 1365 f.
wird ausgeführt, dass Phrastor eine Toohter der Neaera, deren
Peregrinität der Spreoher el'weisen will, heimgeführt und deren
Sohn in die Phratrie und das Geschlecht habe einführen wollen,
dass aber das Gesohlecht der Brytiden bei der Abstimmung den
Knaben abgewiesen nnd nicht eingeschrieben habe. In Folge dessen
habe Phrastor gegen die Genneten die Klage eingereicht und vor
dem Diaeteten hätten ihm diese den Eid aufgetragen, fIlisl! der
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Knabe sein mit einer verlobten Bürgerin gezeugter Sohn sei.
Diesen Eid wollte er nicht leisten und so 'verlor er denProeess.
Gegen die Verweigerung der Einführung in das Geschlecht war
also der Rechtsweg zulässig und in letzter Linie, da ja von dem
Diaeteten, der natttrlich öffentlicher und nicht compromisslu'iscber
war, appellirt werden konnte, das Heliastengericht competent.
Wir kennen nun gleicl1falls eine Appellation gegen die Diapsepbisis
in den Demen und zwar eine direkte an das Heliastengericht, wie
in der Rede des DemostIlenes gegen Eubulides, und eine an den
Diaeteten und von ihm aus iu letzter Instanz an das Gericht, wie
in der .Re{le des Isaeus für Euphiletos. Ist also der Rechtsweg
gegen die AusschIiessung aus Demos und GeschleclIt zu betreten,
so werden wir auch ohne direkte Ueberlieferung scbliessen dUrfeu,
dass er gegen die Ausschliessung aus der Phratrie zulässig war.
Denn während der ungerechtfertigte Ausschluss aus dem Geschlechte
nur in sacraler und vielleicht in vermögensrechtlicher Beziehung
bestehende Rechte verletzte, insoferne bei Erbschaftsstritten die
&TXUJ1'€ia aus der Geschleohtsangehörigkeit erwiesen zu werflen
pflegte, konnte der widerrechtliche Ausschluss aus der Phratrie,
namentlich, wenn wegen Minderjährigkeit die :G:intragnng in das
Demotenalbum noch nicht erfolgt war, sogar den Verlus.t des
Staatsbürgerrechtes und damit so aller Rechte herbeiführen.
Naohweisbar ist also für die Aufnahme in die Phratrie und das
Gescb.lecht die Diapsephisis der Phratereu und· Genneten und die
ordentliche Civilklage gegen den Besohluss dieser Gemeinschaften
vor dem Heliastengerichte. In ':lnserer Inschrift lernen wh' aber
nooh eine aussergerichtliohe Appellation kennen,

Der Phratriaroh ist aus Oion in der hippothontischen Phyle.
Wenn nun, wie ich mit Buermann glaube, angenommen werden
kann, dass die Phratrien innerhalb der Demen lagen, so muss
die ganze Phratrie im Demos Oion gelegen sein. Ich habe in
meinen <Untersuchungen über das attl<lohe Bürgerreoht' p. 51
wahrscheinlich zu machen gesucbt, dass die Coincidenz von Demos
und Geschleoht die Phratrie bildet; derjenige Thei! des Geschleclltes
also, der im Demos Oion lag, wäre naoh diesel' Ansicht die Phratrie,
um die es sich handelt, während dabei noch immer Mitglieder
desselben Geschlechtes anderen Demen und damit anderen Phra­
trien angehören können. Ueberlegen wir .nun, dass der Priester
in unserer Inschrift angewiesen wird, die Opfer für die Einführung
in die Phratrie nach dem benachbarten Dekeleia zu bringen, dass
fel'ner die Insohrift auf der Stätte des alten Dekeleia gefunden
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wurde, so w(Jrdellwir eine Gesohleohtsgemeinsohaft unserer Phratrie
mit einem seiner Hauptstärke . nach in Dekeleia sesshaften Ge­
schlechte nicht wohl zurüokweisen Können und annehmen mtissel1,
dass Siell unsere Phratrie vielfach abhängig fülllte von ihrem in
Dekeleia angesiedelten Gesohleohte. Es wird nun in der Inseln'ift
bestimmt, dass für die Appellverhandlung vor den Demotioniden
in Betreff eines von den Phrateren aus dem Album gestriohenen
Mitgliedes der Phratrie das Haus der Dekeleier fünf Synegoren
zu bestellen habe. Dass dieses Haus der Dekeleier das ansehn­
lichste (les fraglicllen Gesohleohtes gewesen sei, ist klar, dass es
nioht in Oion, sondern in Dekeleia seinen Sitz gehabt habe, 1st
aus der Namensidentität und aus der Präponderanz, die dieser
Stammsitz des Gesohleohtes naoh Ausweis der Insohrift besessen
hat, sehr wahrsoheinlioh. Da nun für die Appellinstanz ohnehin,
wie oben bemerkt, eine anders zusammengesetzte Gemeinsohaft
angenommen werden muss, als für die erste Instanz, welohe in
diesem Falle die Phratrie ist, und diese Appellinstanz in der
Inschrift mit dem Namen der Demotioniden bezeiohnet ist, endlich
für die Verhandlung vor den Demotioniden die Dekeleer die
SYllegoren bestellen, so muss angenomen werden, dass die De­
nlotiouiden ein Geschleoht gewesen sind, u. z. ein solohes, das
Mitglieder sowohl in Oion als auch in Dekeleia gehabt hat.

Sind also die Demotionidell eiu Geschleoht, so entsteht, wie
schon oben bemerkt, die Frage, wie die Phratrie einen staatlioll
wesentliohen Akt von dem Votum einer Gemeinaehaft, die mit
dem Staate an sich niohts zu thun hat, habe abhängig machen
können und mit welchem Reohte der Phratriarell die Anslösohung
aus dem Gennetenalbum vorgenommen habe.

Zur Lösung dieser Schwierigkeit mti.ssen wir uns zunäohst
klar maohen, dass der Zusammenhang zwischen Phratrie und
Geschlecht, an sich kein in unserem Falle speciell
sehr bedeutend gewesen ist. Schon die Nähe des Stammsitzes
der Demotioniden n Dekeleia von der Phratrie in Oion hielt
diesen Zusammenhang aufrecht. Die Phratrie fühlte sich als Unter-

. abtheilu!1g des Gesohlechtes.
Nun gieng in unserem Falle die Anregung zur Vornahme der

Diadikasie bei der Eintragung in die Listen von dem Gesohleohte
aus, denn es heisst zu Beginn der Inschrift: orroO'Ol lJ~rrw bl€bl­
Ku0'8nO'av KaTu TOV vOIlOV TOV Ällll0TlWVlbwv. Dies Geschlecht
sah sich also in Folge des Bürgerrevisionsgesetzes des Aristophon
veranlasst, eine DiadikaRie der Genneten vorzunellmen, gleichwie
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nach der oben angezogenen Isaeusstelle ein solches Gesetz auch
für das dort erwähnte Geschlecht und die Phratrie bestand. In
beiden Fällen sehen wir, dass Gesohleoht und Phratrie in der
Behandlung des Einzuführenden zusammengehen. Das' Interesse,
das Phratrie und Geschlecht an der Reinigung ihrer Listen
hatten, war auch wirklioh so ziemlich dasselbe und fiel um so
mehr zusammen, je enger die Verbindung namentlich bezüglich
der zwischen denselben war; das Interesse, das der
Staat an der Reinigung der Listen hatte, war bei denen der
Phl'atrie grosser, als bei denen des Gesohleohtes. Die Phratrie
besohloss nun in unserem Falle, das Diadikasiegesetz ihres Ge­
sohleohtes auch auf die Phratrie auszud6hnen und s6in6 Durch­
führung durch diese Erweiterung leichter zu machen. Ohne
Zweifel die anderen Phratrien oder die andere Phratrie
der Demotioniden diesem BeispieL Beobachteten nun wirklich
die Schwesterphratrien ein gleiches Verfahren, so lag es nahe,
die OberabtheUung, also das Geschleoht, zur aussergeriohtlichen
Appellinstanz zu machen, zumal d6m Betheiligten ja nooh <ler

offen stand. Damit war noch ein andere1' VortheU
verbunden. Es s~llte nämlich ein leder in Phratr'ie und Ge-, v

schlecht aufgenommen werden, und obgleich derjenige, welcher
in die ,Phratrie aufgenommen wurde, ipso iure schon Gennet war,
konnte es dennoch geschehen, dass die Genneten, wenn sie eine
besondere Diadilrasie hatten, die RechtmäsBigkeit der Eintragung
in die Phratrie bestritten und die Eintragung in ihr Album ver­
weigerten, wie es vielleioht in dem oben aus der Rede gegen
Neaera citirten Falle geschehen ist. Man vereinfachte nun das
Verfahren offenbar so, dass man uur ~ne Diadikasie u. z. in d6r
Phratrie vornahm und für den Fall der Anfechtung des bezüg­
lichen Beschlusses die Diadikasie des Geschlechtes als Entschei­
dung der zweiten Instanz ansah. In 6rster Instanz entschied also
die Phratrie über die ZU1' Phratrie und damit im­
plicite zum Geschlecht, iu zweiter Instanz das Geschlecht über
die Zugehörigkeit zum Geschleoht und damit implioite zur Phra­
tl'ie. Denn es gab wohl nur eine u. z. an Zahl geringe Klasse
von die Phrateren sein konnten, ohne Genlleten zu sein,
nämlich die Demopoieten, und über deren Rechte konnte niemals
ein Zweifel bestehen. Eine weitere Schwierigkeit haben wir
Z. 10 ff. unserer Inschrift gefunden: 8\; .Ö' av bOEJ;! /lYI WV tppu­
ri)p daux6f}vcu, EEul\ElllJllTW 10 OVO/llI llU'roO Ö lEp€U\; Kai Ö
tppuTpiapxo\; EI( TOO Tpa/l/lllTEtOU TOO EV 8.11/l0nWVlhwv Kat TOO
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UVT1"fPuqmu. Hier entsteht zunäohsl: die Frage, wer der Priester
gewesen ist, der in Gemeinschaft mit dem Phratriarchen berechtigt
war, die Auslösohung aus dem Demotionidenalbum vorzunehmen.
Offenbar derselbe, der naoh Z. 2 ff. die Aufsohreibung und Auf·
stellung der Insohrift besorgt IUl.t (1.EpEUe,; SEobwpoe,; E1II:pavrioou
aVElPUlj./E Kai €O"TTJO"E T~V O"T~h:llV). Es ist also der Priester des
Zeus Phratrios, dem die Opfergaben entrichtet werden und welcher
(Z. 24 ff.) auch in Gemeinschaft mit dem Phratriarchen die Straf­
gelder (100 Draohmen), die der unrechtmässig Einfii.hrende zu
zahlen hat, eintreiben muss. Das Heiligthum des Zeus Phratrios
staml aber nicht in Oion, dem Sitze der Phratrie, sondern in Dekeleia,
dem Sitze des Gescbleohtes; denn wie aus Z. 52 hervorgeht,

,werden die Einführnngsopfer nach Dekeleia zum Altar gebracht.
Der Priester des Zeus Phratrioll wohnte gewiss auch dort, wo
das seinem Schutze anvertraute Heiligthum sich befand, in De­
keleia, und dort war auch die Inschrift VOll ihm aufgestellt
worden. Der Priester war daher Vertrauensmann ebenso sehr
des Gesohlecbtes wie der Phratrie, und mit ihm in Gemeinschaft
konnte der Phratriaroh sehr wohl eine Auslöschung aus (lem
Gennetenalbum vornehmen und die flinf aus dem Hause der
Dekeleer zu bestellenden Synegoren vereidigen (Z. 35).

Es ergibt sich aber weiter die merkwürdige Thatsaebe,
dass in diesem Falle Phratrie und Geschleoht gemeinsame Listen
gefülut haben, da ein anderes Tpa/l./l.are'lov als das der Demotio­
niden und dessen Oopie aucb für die PhratJie nicht erwähnt wird.
Hat es nun überhaupt keine getrennt geführten Listen gegeben
oder war dies nur in solohen Fällen) in denen die Phratrie elurob
so starke Bande an ihr Gesohlecht geknitpft warf mögliob? In
der Rede gegen Neaera lesen wir an der oben oitirten Stelle,
dass Phrastor seinen mit einer· Nichtbth'gerin erzeugten Sohn zu
clen Phrateren und Genneten habe einführen wollen, und die
letzteren sich geweigert hätten ibn einzusobreiben (ll1folj./TJCPiZ:ovTUl
TOU 1fUlböe,; Kai OUK EVElPUCPOV EIe,; O"cpli<;; aUToue,;). Ob aber mit
aieser Verweigerung gleichzeitig die Einsohreibung in die Pbratrie
verweigert war, darüber erfahren wir niohts, In der mehrfaob
erwähnten Isaeusstelle (itbe1' die Erbsohaft des Apollodor § 16 :ff.)
lesen wir, dass Genneten und Phrateren ein Gesetz hatten, es
mitsse vor der Einschreibung in das KOlVOV lpa/l./l.aTElov (es ist
deI' Singular gebrauoht) die Diapsephisis vorgenommen werden.
Da die Phrateren und Genneten die Abkunft unel
Ve1'wandtsohaft des Spreohers kannten, schrieben sie ihn in das

Rhein. Mus. f. l'lrllol. N. F. XL. 83
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Grammateion ein (E"ffpaq:lOuO'l IJ,E Et~ TO KOWOV TpalJ,IJ,<XTElov
IVtjlptlJU/lEVOl 'lTaVTE~ . • . Kat O{)TW' /lEV lmo ~WVTO<; E'lTou1SiJV
Kai dc; TO KOtVOV lPU/lIlUT€10V EVElPo.lpiJV 8palJUAAOC; 'A'lTOAAO­
hwpou •.). Es wird also nur eine einzige Einschreibung, ein einziges
lPU/l/lUTElOV, eine einzige Diadilrasie erwähnt, obwohl Phratrie
und Geschlecht gleich b~theiligt erscheinen. Einen dritten Fall
haben wir endlich in {leI' Mysterienrede des Andokides erhalten,
wo § 125 ff. die schmutzige Geschichte von der Einführung
eines in Blutschande gezengten Sohnes des Kallias in das Ge­
schlecht eIer Keryken erzählt wird. Hier geschieht {leI' Phratrie
keine Erwähnung. Es heisst, dass die Verwandten des Kindes
dasselbe an den Apaturien zum Altar geführt und es als Solm
des Kallias hätten einschreiben wollen, während Kallias als akt­
leitendel' Priester fungirte und auf die Frage, wessen Kind das
einzuftihrende sei, die Antwort erhielt, es sei sein eigenes. Er
schwor darauf seine Vaterschaft ab, wurde jedoch einige Zeit
nach diesem Ereignisse von neuer Liebe· zu der a:lternden Mutter
des Kindes erfasst und führte den Sohn, da er schon llerange­
wachsen war, bei den Keryken ein. Ein Gennete widersetzte
sich, doch entschieden die Keryken nach ihrem Gesetze, dass
der Vater sich durch Eidschwur zur Paternität bekennen solle,
Kallias that dies, und nun stand kei'! Hinderniss mehr im
das Kind bei den Keryken aufzunehmen. Hier wird also nur die
Aufnahme in das Geschlecht erwähnt und elas lPU/l/lUTEIOV nicht
direkt berührt. Sämmtliche übrigen Stellen der Redner, in denen
es sich um Einführungen handelt und die Platner, Bl'iträge zur
Kenntniss des attischen Rechtes p. 72 ff. zusammengestellt hat,
erwähnen bloss die Einführung in die Phra:rie; eine Stelle Dem.
g. Leochares p. 1092 nn. erwähnt ein lpPUTEPU<'OV YPUIl/lUTE10V
(OUK dO'l1Y/lEVOU b' el.<; TOUli; lppaTEpac; 'lTW TOÜ >ApXltlOOU, dn'
E'lTEtbfj ~VElpalpll, TIlV1KCl.ÜTa 'lTElO'Cl.<; EVCl. Ttva lpPCl.TEpWV EVETPCl.\jJEV
el<'; TO lpPUTEPlKOV TPUIJ,lllXTElov). Den in der Mysterienrede
überlieferten Fall müssen wir zunächst ausschliessen, einmal weil
er in eine von wesentlich anderen staatsrechtlichen 1\laximen
beherrschte Epoche, in die voreuklidische Zeit fällt, dann aber
auch, weil die Kerylren ein so vornehmes und mit 80 gl'osson
Reservatrechten ausgestattetes Geschlecht dass bei demselben
möglicher Weise andere Normen als sonst massgebend waren.
Wir haben also bloss die Isaeusstelle, welche für ein gemeinsames
lPU/l/lUTElOV (les Geschlechtes und der Phratrie spricht, die Stelle
in der Retle gegen Neaera, welche zwar berichtet, dass das Ge-
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sohlecht die Eintragung auf Grund einer Abstimmung verweigert
hat, aber nioht aussohliesst, dass damit zugleich die Eintragung
in die Phratrie verweigert ward oder dass, wie in unserer In­
schrift, das Geschlecht als Appellinstanz der Phratrie fungirte,
ferner die Insohrift, welohe nur ei n Tpaf.llJ.aTElOV und dessen
Copie, die gewiss niohts anderes als eine Copie war, erwälmt.
Wir haben daraus zu schliesseD, dass es ausser deJ1 Demoten­
registern nur ein einziges officielles TpaIJ.Jlln:€lOV gab, welches je
na.eh Bedeutung und Stellung deI' Phratrie VOll dieser selbst oder
vom Geschleohte, immer aber unter Verantwortung der Phratrie
geführt wurde, denn blos insoferne in einem Gennetenalbum die
Zugehörigkeit zur Phratrie vermerkt war, konnte das Staats­
bürgen'echt auf Gl'llnd dieser Einzeiohnung bis zur Einführung
in (len Demos gewahrt werden. - Die Gennetenlisten der Kaiser­
zeit (vgl. unten p. 518) können wohl nicht hiehergezogen werden.

In den durchaus gentilicischen Charakter der attischell Volks­
eintlleilung war mit der DemeneinTIchtung des Kleisthenes ein
fremder Zug gekommen. Demos und Geschlecht standen einandel'
unvermittelt gegenilber. Geschlechtsgenossen, welche zugleich
Gaugenossen waren, fanden sich daher in der Phratrie zusammen,
und die Phratrie bildete jene vermisste Yermittehmg. Wo der
Znsammenhangder Phratrie mit dem Geschleohte aufreoht erhalten
werden konnte, sei es in Folge der Nähe ihrer Sitze oder sonst,
wurde er, wie wir gesehen haben, bis zur Gemeinsamkeit gewisser
Institutionen aufrecht erhalten. Dass man dabei zwischen Ge­
sohlecht und Gesohleoht zu soheiden haben wird, ist klar. Ein
hervorragendes Gesohleoht, wie das der Kerylten, das Angehörige
in einer gIossen Anzahl von Phratrien hatte (denn dieselben
gehörten sogar versohiedenen Demen an), wird gewiss die gemein­
samen Angelegenheiten weniger concentrirt haben, als das Ge­
schlecht der Demotioniden.

Die Geschlechter hatten mit der Verfassung des Kleisthenes
ihre staatsrechtliohe Stellung vollständig verloren, während die
neuen Phratrien sie bewahrten. Nichtsdestoweniger bl'achte jeder
Einzelne dem Geschleohte grosse Pietät entgegen und sah die
Phratrie als eine bloSEle Dependenz des Gesohlechtes an, was sie
theilweise auch war. Es sei .gestattet, hiefür auf eine merk­
würdige Insohl'ift zu verweisen, welche zuerst von Antoniadis in
der 'Eq>. apx. ur Band 1 p. 67 publicirt und dann in das Corp.
inscl'. Att. (Il 2 No. 1113) aufgenommen wurde. Es ist. ein
Hypotllekensteill, auf welcllem· zu lesen st.eht:
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öpoe.; XWPtOU rrpOtKOt:;
<1)rrrrOK)'d~ 6'I'JMoxa­
poue.; A€UKOVOLW<;;. T.
"ücr)4J rrAEtOVO<;; lift­
ov) KcKpOrrthm<;; (ö­
rrO)K€tTm Kul AUK(O­
MObate.; KaI Q:>).U€u(crl.

Es wird also die Mitgift der im Betrage eines Talentes
auf ein Landgut sichergestellt. Auf dem Reste des Werthes des­
selben schwebt die Hypothek der Kebopiden, Lykomiden und
Phlyeer. Die Lykomiden sind ein Geschlecht, von welchem
wir wissen, dass es in Phlya sein Heiligthum besessen hat;
ebenso ist bekannt, dass Phlya zur kekropischen Phyle gehört
hat. Ich kann daher Köhler nicht beistimmen, welcher zur In­
schrift bemerkt, dass unter den Kekropiden hier nicht die Phyle,
sondern der Name eines uns bisher nioht bekannten Gesohleohtes
zu verstehen sei. Denn wenn das Zusammentreffen von Phylen­
und Demosnamen nicht für beweisend angesehen werden sollte,
so müsste eine solche Hypothese wenigstens durch den
Nachweis der Existenz eines gleichna.migen Geschlechtes
sein. Wir setzen demnach Phyle, Geschlecht und Demos als
die Hypothekargläubiger fitr dieses Gut. Nun läge es freilich
am nächsten anzunehmen, dass jenes Landgut der Besitz des Ehe­
gatten der Hippokleia war, der etwa aus dem Demos Phlya und
von Geschlecht ein Lykomide gewesen sein konnte, und dass Phyle,
Geschlecht und Demos ihre Gelder zur Verzinsung gegen Sicher­
stellung auf dessen Gut geborgt hätten, auf welchem als erster
Satz bereits die Mitgift der Fl'au vorgemerkt war, oder dass der
Besitzer auf andere Weise diesen drei' Gemeinschaften einen Be-

schuldig geworden sei. Allein hiegegen erheben sich zwei
Sohwierigkeiten. Erstens ist nicht klar, woher die Gemeinsamkeit
der zu verzinsenden Gelder oder die Gemeinsamkeit des ge­
schuldeten Betmges für drei in ihrer Verwaltung getrennte
Körpersohaften sich dann aber müsste dieser Betrag ja
eine bestimmte Höhe haben und es müsste die Summe im In­
tel'esse des Gläubigers wie des Schuldners und nach allgemeiner
Uebung genau vermerkt sein. Wenn es, wie hier, einfaoh heisst,
den drei KörlJersohaften gehöre so viel, als der Acker mehr
werth sei als ein Talent, welches Eigenthum der Frau ist, so
war (abgesehen von der Möglichkeit einer Werthveränderung des
Gn1l1dstiickes) weder die Sic]lerheit gegeben, dass die Schuld
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damit völlig beglioben sei, nooh dem Scbuldner die Gewissheit
geboten, dass kein Eingriff in sein Eigenthum gescbeben sei.
Eine andere Möglichkeit, .die, dasf:j das Gut den Phyleten, Genneten
und Demoten gehört habe, der Ehegatte der Hippokleia aber
Gläubiger dieser Gemeinschaften bis zum Betrage eines Talentes
gewesen sei und dieses, welches ganz oder zum Theile die Mit­
gift seiner Frau bildete, auf das Gut sichel'gestellt habe, würde
zwar die zweite, aber nicht die erstgenannte dieser Schwierig­
keiten beseitigen. Dazu kommt nooh, dass ein Pfandgläubiger;
der auf einem Hypothekenstein sein Guthaben nominirt und den
Stein eben deshalb auch aufstellt, sich niemals veranlasst fühlen
konnte, besonders zu bemerken, wessen Eigenthum das belastete
Gut sei; auch konnte diMes Eigenthumsrecht wohl kaum je bestritten
worden sein, Es bleibt daher nur eine Erklärung für die In­
schrift: Das Gut war der Besitz des Ehegatten der Hippokleia,
welcher' zunächst die Mitgift seiner Frau' darauf sicherstellte und
den übrigen Werth des Gutes seiner Phyle, seinem Geschlechte
und Demos schenkte oder, was wahl'scheinlicher ist, testirte. Mit
dieser Anna.hme erklärt sich vollständig, dass der Werth unbe­
stimmt gebliellen ist, da eben der Acker als soloher gegen Abzug
eines Talentes den erbenden Gemeinsohaften zufiel. Auoh erklärt
sioh so die Gemeinsamkeit der Hypothekargläubigerschaft am
einfachsten. Der Ehegatte der Hippoldeia hat also, wenn diese
Vermuthuug richtig ist, sein Landgut der Phyle und dem Demos,
zum dritten Theile aber nicht, wie man aus der staatsreohtlichen
Stellung schliessen sollte, der Phratrie, sondern dem Geschlechte,
dem er angehörte, vermaoht, Diesem bewahrte er also die grössere
Pietät, denn nur insoferne er ihm angehörte, gehörte er a.uch der
Phratrie an,

Wir können hier also abermals eine gewisse Abhängigkeit
der Phratrie vom Gesohlechte voraussetzen, wie wir eine solche
für unsere Erklärung der Demotionideninsohl'ift annehmen müssen,
ohne damit ein gleiches Verhältniss für alle Gesohlechter und
Phratrien statniren zn wollen. In diesem Falle wäre sogar die
Vermuthung nicht abzuweisen, dass die Phratrie des Erblassers
als solche gar kein Vermögeu besessen habe, sondern nur inso­
ferne sie Theil eines Geschleohtes war, obwohl wir andererseits
Phratl'ien mit 'Realbesitz kennen, Wie sehr trotz der Verdrängung
der Gesohlechter aus ihrer staatliohen Stellung und ihrer Ersetzung
durch die Phratrien, die sich in die kleisthenisohe Dellleneinrichtung
besser fügten, die vornehmlioh religiöse Bedeutung der Geschleohter
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in Geltung blieb und die Phratrie nur nebenher in Betracht kam,
dafUr lJieten UDS die Naehriehten iiber die Beamtendokimasie einen

Aus der Rede des Dinareh gegen Aristogeiton § 17 er­
fahren wir, welche Fragen bei der Anakrisis an die designirten
Magistrate gestellt wurden, und da wird auch die Frage erwähnt,
d I.EPa. rruTPtVU E<1TlV, wofUr jedoch auch ~p\U mnptVa geschrieben
wurde, was Fränkel (Att. Gesehworenengerichte p. 31), nach der
Uebersetzung der Stelle zu schliessen, neuerdings gebilligt hat.
Ohne Zweifel ist aber die bekannte von Fränkel und C. Sclläfer
beigezogene Stelle des Lexicon Cantabrig.. s. v. ElE<1I!OElETwv ava­
KPl<11<;; hieher zu beziehen, welche auf Aristoteles zuriickgeht
(.• lPWTWI!EVOl T\VEC;; mhwv rrUT€pEC;; OI!O\w<;; Kal Ml!wv TLVWV
€l<11 Kal Ei. E<1T1V aUTOle,; 'Arr6AAwv mlTptV0c,; KaI. ZEUe,;. tPKElOC;; •.).
Hiernach wurde der Candidat nach seiner Demenzugehörigkeit
und nach seiner Geschlechtsgemeinschaft gefragt denn Apollon
Patroos und Zeus Herkeios sind ja Geschlechtsgottheiten nicht
aber nach seiner Phratrie. Man hat dies wiederholt mit der durch
die Rede gegen Neaera überlieferten Thatsache zu erklären ge­
sucht, dass Neubürger nicht zum AL'chontat gelangen können;
abtU' dies würde doch nur erklären, dass man nach dem Ge­
schlechte gefragt hat, nioht aber, dass man die Phratde über-

Das Ansehen der Geschlechte}'..blieb auch immer in voller
Kraft und auf die Zugehörigkeit zu denselben wurde grosses
Gewicht gelegt. Wir kennen noch aus der Kaiserzeit Listen, in
welchen die Geschlechtsmitglieder durch ihre Vorsteher nach
ihrer Phylenzugehörigkeit aufgezählt wurden (cf. CIA III 1276,
1278 u. a.).

Kehren wir nUll zu der Demotionideninschrift zurück, welche
noch mehrere Räthsel birgt! Wir müssen UDS klar machen, dass
der Phratrienbeschluss zwei von einander geschiedene Bestimmungen
betl'ifft u. z. eine ausflerordentliche in Betreff aller deljenigen schon
Eingeführten, die eine Diadikaflie noch nicht bestanden haben, und
eine ordentliche in Betreff aller derjenigen, die kUnftig in die
Phratrie eingeführt werden würden. Diese ordentliche Bestimmung
tritt erst vom Jahre des Phormion an in Kraft und schreibt vor,
dasll der Phratriarch jedes Jahr die Abstimmung darüber einzu­
leiten habe, wer diadikasirt werden solle. Eine solche Be­
stimmung kann natürlich nur Kinder oder durch Adoption in
die Phratrie Einzuführende betreffen. Anders steht es mit der
ausserordentlichen Massnahme, welche am Anfang der Illscmift
niedergeschrieben ist und welche die Basis für das ordentliche
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Verfahren bildet. Diese betrifft nämlich auch längst eingeführte
Phrateren, welohe noch nicht diadilmsirt sind, weil vor dem Jahre,
in welches die Inschrift fällt, ein solches Gesetz nicht bestand,
und sich daher diesem Verfahren zu unterwerfen Imben. An (liese
Vorschrift wird die Strafbestimmnng fÜr den Einführenden im
Falle der Abweisung des Eingeführten gesohlossen, und dann
folgen die BeBtimmungen über die Appellation. Der zweite Theil
der Inschrift, das ordentliche Verfahren enthaltend, beginnt mit
den Worten mUT« b' dv«t UTra <l>oPlliwvo<;; apxovTo<;; umt ist
dadurch gegen das Vorhergehende scharf abgegrenzt. .Die natür­
liohe Erklärung wäre also, dass die Appellation im ordentlichen
Verfahren, welcl1es erst vom Archon Phormion ab bestand, nicht
zulässig war, sondern bloss fitr die im ausserordentlichen Ver­
fahren, also vor Ende des Jahres des Phormion, Abgewiesenen,
die ja durch die Rttckwirkung des neuen Geaetzes au(;h empfind­
licher getroffen wurden, eingerichtet wurde. Damit würde es
auch stimmen, dass die Appellation dem strikten Wortlaute nach
nicht dem Einführenden, sondern dem abgewiesenen Eingeführten
zusteht und diesel' auch im' Falle der zweiten Verurtheilung mit
1000 Drachmen Busse belegt wird. Denn da bei dieser ansser­
ordentliohen Diadikasie der Eingeführte kein Kind sein musste,
so lag es in seinem Belieben, die Appellation einzulegen oder
nioht: er brauohte keinen KUPLO~ dazu, während für ein unreoht­
mässig eingeführtes Kind, so lange es Kiml war, immer der
Vater zu bestrafen gewesen wä.re. Freilich wird auoh in unserem
Falle in erster Instanz der Eillfiihrende bestraft, aber in erster
Instanz trifft auoh die Hauptsohuld den Einführenden, welchen
die Phratrie als ihren Phraterell denn das musste er doch
sein - dafür verantwortlich macht. In zweiter Instanz verur­
theilte aber wie oben zu beweisen vel'sucht wurde - das
Geschlecht, ftir welches (He EinfUhmng in die Phratrie von unterge­
ordneter Bedeutung war. Das Geschlecht bestrafte also denjenigen,
welcher seine unrechtmä.ssige Einführung nicht in die Phratrie,
sondern in das Geschleoht und damit mittelbar in die Phratrie
durchzusetzen strebte, das heisst den Appellirellllen. Diese Er­
klärung wäre eine durch die Stellung der Appellationsverordnung
in der Inschrift gesicherte, wenn nicht in der unjuristischen Art,
mit welcher Bestimmungen kleinerer attischer Gemeinschaften
abgefasst zn sein eine Confusion in der Anordnung der
einzelnen Theile der Inschlift waltete, die ein Argument aus der
Reihenfolge der Bestimmungen verbietet. Unmittelbar naoh der
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Verordnung über die Diadikasie in erster Instanz und vor den
Bestimmungen über die Appellation steht nämlich eine Vorschrift,
eHe sichel' für das ordentlichc Verfahren getroffen wurde, also in
den mit den Worten TllUTll b' etVlll &no $oPlJiwvo~ apxovToc;
beginnenden Theil gehört. Sie lautet: TnV bE btabtKMlllV TO
hOt1iOV dVlll TIV UO'TEPlV ErEl 11 $ av TO KOUP€lOV 8uO'l;J, Tfj
Koup€umbl 'ATIllTouplwv. Die Bestimmung ist für die Zukunft
getroffen, sie kann erst befOlgt werden, wenn ein Jahr seit der
EinfUhrung in die Phratrie verflossen ist, und hat mit der ausser­
ordentliohen Massnahme der Zeit bis zum Schlusse des Jahres
des Phormion nichts zu thun. Andererseits enthält die ausser­
ordentliche Bestimmung offenbar eine Menge von Detailverfügungen,
eHe auch für die Zukunft gegolten haben mÜssen, so die Straf­
bestimmung, die doch für die Zukunft ernster genommen werden
musste, als in Rücksicht aufUnregeJmässigkeiten, die vor Erlass
des Gesetzes begangen wurden. Wir haben' daher kein Mittel
festzustellen, welche Verfügungen des ersten Theiles der Inschrift
nur für das Jahr des Phormion giltig waren und welche für
alle Zeiten Gesetz bleiben sollten 1. Die juri8tisch l'ichtige Art
der Abfassung des Gesetzes wäre gewesen, mit den Worten
Taum b' dvcu &.no Q>oPIJ1WVOc; apxovToc; zu beginnen und dabei
alle Detailbestimmungen aufzuzählen, dann aber erst einen Para­
graph hinzuzusetzen, welcher die Ausdehnuug der Rilckwirkung
auf die vor dem Jahre des Phormion Eingeführten regelt. Es
ist daher durchaus nicht sicher, dass die Appellation nicht auch
für das ordentliche Verfahren be1>tanden habe. Wäre nicht zum
grÖBsten Theile Tur die Ausfüllrung des Gesetzes wieder der Ge­
setzgeber, hier also die Phratrie, cOlllpetent gewesen, so dass in
jedem einzelnen Falle, in dem das Gesetz zu interpretiren war,
immer wieder eine < authentische' Interpretation vorlag, sondern
hätte die Executive in grösserem Masse, als dies derFaU wa.r,
Beamten zugestanden, so hätten diese Bestimmungen klarer abge­
fasst sein oder ausgedehnte Commental'e für dieselben bestehen
müssen. In Folge der fortwährenden ReguIirung der Gesehe
nicht blos in so untergeordneten Fällen und von so unterge­
ordneten Stellen wie hier, sondern auch in der Elddesie ­
durch den Gesetzgeber wurde eben so sehr die Codificirung des
Rechtes wie die Entwickelung einer Rechtswissensohaft hintan­
gehalten. Die vollßtändige Trennung der Executive von der
Legislative ermöglicht einzig und allein die methodische Aus­
bildung des Rechtes.

Wien. EmU Szanto.

1 Nur die Bestimmung, dass nach gesohehener Diadikasie der
Name des Abgewiesenen aus dem Album gestrichen werden solle,
scheint sich blos auf das Jahr des Phormion zu beziehen; denn für die
Zukunft hat man wohl erst nach der Diadikasie den Namen einge­
sohrieben, wenn diese günstig ausfiel. So heisst es auoh in der Stelle
des Isaeus (Apollodor), die Phratrie hätte das Gesetz gegeben, erst naoh
der Diadikasie einzuschreil>en, •rrpOT€pOV bio ,.ni'.




